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Synopse 

zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Förderung des Einsat-
zes von Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit und den 
Fachgerichtsbarkeiten 

(Änderungen im Gerichtsverfassungsgesetz und der Zivilprozessordnung) 
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Geltende Rechtslage Änderungen durch den Gesetzentwurf 

Gerichtsverfassungsgesetz Gerichtsverfassungsgesetz 

( – GVG) ( – GVG) 

12.09.1950 - zuletzt geändert durch Art. 
8 G v. 7.7.2021 I 2363 

12.09.1950 - zuletzt geändert durch Art. 
8 G v. 7.7.2021 I 2363 

§ 185 § 185 

(1) Wird unter Beteiligung von Perso-
nen verhandelt, die der deutschen Sprache 
nicht mächtig sind, so ist ein Dolmetscher 
zuzuziehen. Ein Nebenprotokoll in der frem-
den Sprache wird nicht geführt; jedoch sol-
len Aussagen und Erklärungen in fremder 
Sprache, wenn und soweit der Richter dies 
mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der Sache 
für erforderlich erachtet, auch in der frem-
den Sprache in das Protokoll oder in eine 
Anlage niedergeschrieben werden. In den 
dazu geeigneten Fällen soll dem Protokoll 
eine durch den Dolmetscher zu beglaubi-
gende Übersetzung beigefügt werden. 

(1) unverändert  

(1a) Das Gericht kann gestatten, dass 
sich der Dolmetscher während der Verhand-
lung, Anhörung oder Vernehmung an einem 
anderen Ort aufhält. Die Verhandlung, An-
hörung oder Vernehmung wird zeitgleich in 
Bild und Ton an diesen Ort und in das Sit-
zungszimmer übertragen. 

(1a) Der Vorsitzende kann anordnen, 
dass sich der Dolmetscher während der 
Verhandlung, Anhörung oder Vernehmung 
an einem anderen Ort aufhält. Die Verhand-
lung, Anhörung oder Vernehmung wird zeit-
gleich in Bild und Ton an diesen Ort und in 
das Sitzungszimmer übertragen. 

(2) Die Zuziehung eines Dolmetschers 
kann unterbleiben, wenn die beteiligten Per-
sonen sämtlich der fremden Sprache mäch-
tig sind. 

(2) unverändert  

(3) In Familiensachen und in Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
bedarf es der Zuziehung eines Dolmet-
schers nicht, wenn der Richter der Sprache, 
in der sich die beteiligten Personen erklären, 
mächtig ist. 

(3) unverändert  
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Geltende Rechtslage Änderungen durch den Gesetzentwurf 

§ 193 § 193 

 (1) Die Beratung und Abstimmung 
können mit Einverständnis aller zur Ent-
scheidung berufenen Richter ganz oder 
teilweise per Bild- und Tonübertragung 
durchgeführt werden. In diesem Fall ist 
durch organisatorische und technische 
Maßnahmen die Wahrung des Bera-
tungsgeheimnisses sicherzustellen. 

(1) Bei der Beratung und Abstimmung 
dürfen außer den zur Entscheidung berufe-
nen Richtern nur die bei demselben Gericht 
zu ihrer juristischen Ausbildung beschäftig-
ten Personen und die dort beschäftigten 
wissenschaftlichen Hilfskräfte zugegen 
sein, soweit der Vorsitzende deren Anwe-
senheit gestattet. 

(2)  unverändert  

(2) Ausländische Berufsrichter, 
Staatsanwälte und Anwälte, die einem Ge-
richt zur Ableistung eines Studienaufenthal-
tes zugewiesen worden sind, können bei 
demselben Gericht bei der Beratung und 
Abstimmung zugegen sein, soweit der Vor-
sitzende deren Anwesenheit gestattet und 
sie gemäß den Absätzen 3 und 4 verpflichtet 
sind. Satz 1 gilt entsprechend für ausländi-
sche Juristen, die im Entsendestaat in ei-
nem Ausbildungsverhältnis stehen. 

(3)  unverändert  

(3) Die in Absatz 2 genannten Perso-
nen sind auf ihren Antrag zur Geheimhal-
tung besonders zu verpflichten. § 1 Abs. 2 
und 3 des Verpflichtungsgesetzes vom 2. 
März 1974 (BGBl. I S. 469, 547 - Artikel 42) 
gilt entsprechend. Personen, die nach Satz 
1 besonders verpflichtet worden sind, ste-
hen für die Anwendung der Vorschriften des 
Strafgesetzbuches über die Verletzung von 
Privatgeheimnissen (§ 203 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2, Satz 2, Absatz 5 und 6, § 205), 
Verwertung fremder Geheimnisse (§§ 204, 
205), Verletzung des Dienstgeheimnisses 
(§ 353b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Satz 2, Abs. 3 
und 4) sowie Verletzung des Steuergeheim-
nisses (§ 355) den für den öffentlichen 
Dienst besonders Verpflichteten gleich. 

(4) Die in Absatz 2 genannten Personen 
sind auf ihren Antrag zur Geheimhaltung be-
sonders zu verpflichten. § 1 Absatz 2 und 3 
des Verpflichtungsgesetzes vom 2. März 
1974 (BGBl. I S. 469, 547), das durch § 1 
Nummer 4 des Gesetzes vom 25. Juni 
2021 (BGBl. I S. 2154) geändert worden 
ist, gilt entsprechend. Personen, die nach 
Satz 1 besonders verpflichtet worden sind, 
stehen für die Anwendung der Vorschriften 
des Strafgesetzbuches über die Verletzung 
von Privatgeheimnissen (§ 203 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2, Satz 2, Absatz 5 und 6, § 
205), Verwertung fremder Geheimnisse (§§ 
204, 205), Verletzung des Dienstgeheimnis-
ses (§ 353b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Satz 2, Abs. 
3 und 4) sowie Verletzung des Steuerge-
heimnisses (§ 355) den für den öffentlichen 
Dienst besonders Verpflichteten gleich. 
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Geltende Rechtslage Änderungen durch den Gesetzentwurf 

(4) Die Verpflichtung wird vom Präsi-
denten oder vom aufsichtsführenden Rich-
ter des Gerichts vorgenommen. Er kann 
diese Befugnis auf den Vorsitzenden des 
Spruchkörpers oder auf den Richter übertra-
gen, dem die in Absatz 2 genannten Perso-
nen zugewiesen sind. Einer erneuten Ver-
pflichtung bedarf es während der Dauer des 
Studienaufenthaltes nicht. In den Fällen des 
§ 355 des Strafgesetzbuches ist der Richter, 
der die Verpflichtung vorgenommen hat, ne-
ben dem Verletzten antragsberechtigt. 

(5)  unverändert  
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Zivilprozessordnung Zivilprozessordnung 

( – ZPO) ( – ZPO) 

12.09.1950 - zuletzt geändert durch Art. 
1 G v. 24.6.2022 I 959 

12.09.1950 - zuletzt geändert durch Art. 
1 G v. 24.6.2022 I 959 

§ 117 § 117 

Antrag Antrag; Verordnungsermächtigung 

(1) Der Antrag auf Bewilligung der Pro-
zesskostenhilfe ist bei dem Prozessgericht 
zu stellen; er kann vor der Geschäftsstelle 
zu Protokoll erklärt werden. In dem Antrag 
ist das Streitverhältnis unter Angabe der Be-
weismittel darzustellen. Der Antrag auf Be-
willigung von Prozesskostenhilfe für die 
Zwangsvollstreckung ist bei dem für die 
Zwangsvollstreckung zuständigen Gericht 
zu stellen. 

(1) unverändert  

(2) Dem Antrag sind eine Erklärung 
der Partei über ihre persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse (Familienverhält-
nisse, Beruf, Vermögen, Einkommen und 
Lasten) sowie entsprechende Belege beizu-
fügen. Die Erklärung und die Belege dürfen 
dem Gegner nur mit Zustimmung der Partei 
zugänglich gemacht werden; es sei denn, 
der Gegner hat gegen den Antragsteller 
nach den Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts einen Anspruch auf Auskunft über 
Einkünfte und Vermögen des Antragstellers. 
Dem Antragsteller ist vor der Übermittlung 
seiner Erklärung an den Gegner Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben. Er ist über 
die Übermittlung seiner Erklärung zu unter-
richten. 

(2) unverändert  

(3) Das Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, 
zur Vereinfachung und Vereinheitlichung 
des Verfahrens durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates Formu-
lare für die Erklärung einzuführen. Die For-
mulare enthalten die nach § 120a Absatz 2 
Satz 4 erforderliche Belehrung. 

(3) Das Bundesministerium der Justiz 
wird ermächtigt, zur Vereinfachung und Ver-
einheitlichung des Verfahrens durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates Formulare für die Erklärung 
einzuführen. Die Formulare enthalten die 
nach § 120a Absatz 2 Satz 4 erforderliche 
Belehrung. 

(4) Soweit Formulare für die Erklärung 
eingeführt sind, muss sich die Partei ihrer 
bedienen. 

(4) Soweit Formulare für die Erklärung 
nach Absatz 2 eingeführt sind, muss sich 
die Partei ihrer bedienen. In geeigneten 
Fällen kann die Geschäftsstelle die Erklä-
rung auch zu Protokoll aufnehmen. 
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§ 118 § 118 

Bewilligungsverfahren Bewilligungsverfahren 

(1) Dem Gegner ist Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben, ob er die Voraus-
setzungen für die Bewilligung von Prozess-
kostenhilfe für gegeben hält, soweit dies aus 
besonderen Gründen nicht unzweckmäßig 
erscheint. Die Stellungnahme kann vor der 
Geschäftsstelle zu Protokoll erklärt werden. 
Das Gericht kann die Parteien zur mündli-
chen Erörterung laden, wenn eine Einigung 
zu erwarten ist; ein Vergleich ist zu gericht-
lichem Protokoll zu nehmen. Dem Gegner 
entstandene Kosten werden nicht erstattet. 
Die durch die Vernehmung von Zeugen und 
Sachverständigen nach Absatz 2 Satz 3 ent-
standenen Auslagen sind als Gerichtskos-
ten von der Partei zu tragen, der die Kosten 
des Rechtsstreits auferlegt sind. 

(1) Dem Gegner ist Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben, ob er die Voraus-
setzungen für die Bewilligung von Prozess-
kostenhilfe für gegeben hält, soweit dies aus 
besonderen Gründen nicht unzweckmäßig 
erscheint. Die Stellungnahme kann vor der 
Geschäftsstelle zu Protokoll erklärt werden. 
Das Gericht kann die Parteien zur mündli-
chen Erörterung laden, wenn eine Einigung 
zu erwarten ist; ein Vergleich ist zu gericht-
lichem Protokoll zu nehmen. Dem Gegner 
entstandene Kosten werden nicht erstattet. 
Die durch die Vernehmung von Zeugen und 
Sachverständigen nach Absatz 2 Satz 3 ent-
standenen Auslagen sind als Gerichtskos-
ten von der Partei zu tragen, der die Kosten 
des Rechtsstreits auferlegt sind. § 128a gilt 
für den Erörterungstermin nach Satz 3 
entsprechend. 

(2) Das Gericht kann verlangen, dass 
der Antragsteller seine tatsächlichen Anga-
ben glaubhaft macht, es kann insbesondere 
auch die Abgabe einer Versicherung an Ei-
des statt fordern. Es kann Erhebungen an-
stellen, insbesondere die Vorlegung von Ur-
kunden anordnen und Auskünfte einholen. 
Zeugen und Sachverständige werden nicht 
vernommen, es sei denn, dass auf andere 
Weise nicht geklärt werden kann, ob die 
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung 
hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und 
nicht mutwillig erscheint; eine Beeidigung 
findet nicht statt. Hat der Antragsteller inner-
halb einer von dem Gericht gesetzten Frist 
Angaben über seine persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse nicht glaubhaft ge-
macht oder bestimmte Fragen nicht oder un-
genügend beantwortet, so lehnt das Gericht 
die Bewilligung von Prozesskostenhilfe in-
soweit ab. 

(2) unverändert  

(3) Die in Absatz 1, 2 bezeichneten 
Maßnahmen werden von dem Vorsitzenden 
oder einem von ihm beauftragten Mitglied 
des Gerichts durchgeführt. 

(3) unverändert  
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§ 120a § 120a 

Änderung der Bewilligung Änderung der Bewilligung 

(1) Das Gericht soll die Entscheidung 
über die zu leistenden Zahlungen ändern, 
wenn sich die für die Prozesskostenhilfe 
maßgebenden persönlichen oder wirtschaft-
lichen Verhältnisse wesentlich verändert ha-
ben. Eine Änderung der nach § 115 Absatz 
1 Satz 3 Nummer 1 Buchstabe b und Num-
mer 2 maßgebenden Beträge ist nur auf An-
trag und nur dann zu berücksichtigen, wenn 
sie dazu führt, dass keine Monatsrate zu 
zahlen ist. Auf Verlangen des Gerichts muss 
die Partei jederzeit erklären, ob eine Verän-
derung der Verhältnisse eingetreten ist. 
Eine Änderung zum Nachteil der Partei ist 
ausgeschlossen, wenn seit der rechtskräfti-
gen Entscheidung oder der sonstigen Been-
digung des Verfahrens vier Jahre vergan-
gen sind. 

(1) unverändert  

(2) Verbessern sich vor dem in Absatz 
1 Satz 4 genannten Zeitpunkt die wirtschaft-
lichen Verhältnisse der Partei wesentlich o-
der ändert sich ihre Anschrift, hat sie dies 
dem Gericht unverzüglich mitzuteilen. Be-
zieht die Partei ein laufendes monatliches 
Einkommen, ist eine Einkommensverbesse-
rung nur wesentlich, wenn die Differenz zu 
dem bisher zu Grunde gelegten Bruttoein-
kommen nicht nur einmalig 100 Euro über-
steigt. Satz 2 gilt entsprechend, soweit ab-
zugsfähige Belastungen entfallen. Hierüber 
und über die Folgen eines Verstoßes ist die 
Partei bei der Antragstellung in dem gemäß 
§ 117 Absatz 3 eingeführten Formular zu 
belehren. 

(2) Verbessern sich vor dem in Absatz 
1 Satz 4 genannten Zeitpunkt die wirtschaft-
lichen Verhältnisse der Partei wesentlich o-
der ändert sich ihre Anschrift, hat sie dies 
dem Gericht unverzüglich mitzuteilen. Be-
zieht die Partei ein laufendes monatliches 
Einkommen, ist eine Einkommensverbesse-
rung nur wesentlich, wenn die Differenz zu 
dem bisher zu Grunde gelegten Bruttoein-
kommen nicht nur einmalig 100 Euro über-
steigt. Satz 2 gilt entsprechend, soweit ab-
zugsfähige Belastungen entfallen. Hierüber 
und über die Folgen eines Verstoßes ist die 
Partei bei der Antragstellung zu belehren. 
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(3) Eine wesentliche Verbesserung 
der wirtschaftlichen Verhältnisse kann ins-
besondere dadurch eintreten, dass die Par-
tei durch die Rechtsverfolgung oder Rechts-
verteidigung etwas erlangt. Das Gericht soll 
nach der rechtskräftigen Entscheidung oder 
der sonstigen Beendigung des Verfahrens 
prüfen, ob eine Änderung der Entscheidung 
über die zu leistenden Zahlungen mit Rück-
sicht auf das durch die Rechtsverfolgung o-
der Rechtsverteidigung Erlangte geboten 
ist. Eine Änderung der Entscheidung ist aus-
geschlossen, soweit die Partei bei rechtzei-
tiger Leistung des durch die Rechtsverfol-
gung oder Rechtsverteidigung Erlangten ra-
tenfreie Prozesskostenhilfe erhalten hätte. 

(3) unverändert  

(4) Für die Erklärung über die Ände-
rung der persönlichen oder wirtschaftlichen 
Verhältnisse nach Absatz 1 Satz 3 muss die 
Partei das gemäß § 117 Absatz 3 einge-
führte Formular benutzen. Für die Überprü-
fung der persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse gilt § 118 Absatz 2 entspre-
chend. 

(4) unverändert  

§ 128a § 128a 

Verhandlung im Wege der Bild- und 
Tonübertragung 

Videoverhandlung 

(1) Das Gericht kann den Parteien, ih-
ren Bevollmächtigten und Beiständen auf 
Antrag oder von Amts wegen gestatten, sich 
während einer mündlichen Verhandlung an 
einem anderen Ort aufzuhalten und dort 
Verfahrenshandlungen vorzunehmen. Die 
Verhandlung wird zeitgleich in Bild und Ton 
an diesen Ort und in das Sitzungszimmer 
übertragen. 

 

(2) Das Gericht kann auf Antrag ge-
statten, dass sich ein Zeuge, ein Sachver-
ständiger oder eine Partei während einer 
Vernehmung an einem anderen Ort aufhält. 
Die Vernehmung wird zeitgleich in Bild und 
Ton an diesen Ort und in das Sitzungszim-
mer übertragen. Ist Parteien, Bevollmächtig-
ten und Beiständen nach Absatz 1 Satz 1 
gestattet worden, sich an einem anderen Ort 
aufzuhalten, so wird die Vernehmung auch 
an diesen Ort übertragen. 
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(3) Die Übertragung wird nicht aufge-
zeichnet. Entscheidungen nach Absatz 1 
Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 sind unanfecht-
bar. 

 

 (1) Die mündliche Verhandlung 
kann als Videoverhandlung stattfinden. 
Eine Videoverhandlung liegt vor, wenn 
die mündliche Verhandlung zeitgleich in 
Bild- und Ton an den Aufenthaltsort min-
destens eines Verfahrensbeteiligten und 
in das Sitzungszimmer übertragen wird. 
Verfahrensbeteiligte nach dieser Vor-
schrift sind die Parteien und Nebeninter-
venienten, ihre Bevollmächtigten, Vertre-
ter und Beistände. 

 (2) Der Vorsitzende kann auf Antrag 
oder von Amts wegen die Teilnahme an 
der mündlichen Verhandlung per Bild- 
und Tonübertragung für einen, mehrere 
oder sämtliche Verfahrensbeteiligte an-
ordnen. Wenn die Parteien ihre Teil-
nahme per Bild- und Tonübertragung 
übereinstimmend beantragen, soll diese 
angeordnet werden. Über die Ablehnung 
eines Antrags entscheidet das Gericht 
durch Beschluss. Der Beschluss ist zu 
begründen. 

 (3) Die Verfahrensbeteiligten kön-
nen innerhalb einer vom Vorsitzenden zu 
bestimmenden angemessenen Frist be-
antragen, sie von der Anordnung nach 
Absatz 2 Satz 1 auszunehmen. Hierauf 
weist der Vorsitzende mit der Anordnung 
hin. Wird der Antrag nach Satz 1 fristge-
recht gestellt, so sieht der Vorsitzende 
von der Anordnung für diesen Verfah-
rensbeteiligten ab. 

 (4) Der Vorsitzende kann den Mit-
gliedern des Spruchkörpers gestatten, 
sich an anderen Orten als dem Sitzungs-
zimmer aufzuhalten und an der mündli-
chen Verhandlung per Bild- und Ton-
übertragung teilzunehmen. In diesem 
Fall ist die Verhandlung zeitgleich in Bild 
und Ton an jeden dieser anderen Orte zu 
übertragen. 



 - 10 - Bearbeitungsstand: 21.11.2022  15:17 

 

 (5) Nehmen sämtliche Verfahrens-
beteiligte und die übrigen Mitglieder des 
Spruchkörpers per Bild- und Tonübertra-
gung an der mündlichen Verhandlung 
teil, so kann der Vorsitzende diese Vide-
overhandlung in geeigneten Fällen von 
einem anderen Ort als dem Sitzungszim-
mer aus leiten. Die Videoverhandlung ist 
in diesem Fall statt in das Sitzungszim-
mer an den Ort, an dem sich der Vorsit-
zende aufhält, zu übertragen. In öffentli-
chen Verhandlungen ist die Videover-
handlung zusätzlich an einen öffentlich 
zugänglichen Raum im Gericht in Bild 
und Ton zu übertragen. 

 (6) Die Videoverhandlung kann für 
die Zwecke des § 160a ganz oder teil-
weise aufgezeichnet werden. Über Be-
ginn und Ende der Aufzeichnung sind die 
Verfahrensbeteiligten zu informieren. 
Den Verfahrensbeteiligten und Dritten ist 
es untersagt, die Videoverhandlung auf-
zuzeichnen. Hierauf sind sie zu Beginn 
der Verhandlung hinzuweisen. 

 (7) Gegen den Beschluss nach Ab-
satz 2 Satz 3 findet die sofortige Be-
schwerde statt. Im Übrigen sind Ent-
scheidungen nach dieser Vorschrift un-
anfechtbar. 

§ 129a § 129a 

Anträge und Erklärungen zu Protokoll Anträge und Erklärungen zu Protokoll 

(1) Anträge und Erklärungen, deren 
Abgabe vor dem Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle zulässig ist, können vor der 
Geschäftsstelle eines jeden Amtsgerichts 
zu Protokoll abgegeben werden. 

(1) Anträge und Erklärungen, deren 
Abgabe vor dem Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle zulässig ist, können vor der 
Geschäftsstelle eines jeden Amtsgerichts 
zu Protokoll abgegeben werden. 

 (2)  Die Abgabe von Anträgen und 
Erklärungen nach Absatz 1 kann auch 
per Bild- und Tonübertragung erfolgen. 
Hierfür werden die Vorgänge zeitgleich 
in Bild und Ton an diejenigen Orte über-
tragen, an denen sich die erklärende 
Person und der Urkundsbeamte der Ge-
schäftsstelle aufhalten. Die Übertragung 
wird nicht aufgezeichnet. § 162 Absatz 1 
Satz 1 und 3 gilt entsprechend. 
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(2) Die Geschäftsstelle hat das Proto-
koll unverzüglich an das Gericht zu übermit-
teln, an das der Antrag oder die Erklärung 
gerichtet ist. Die Wirkung einer Prozess-
handlung tritt frühestens ein, wenn das Pro-
tokoll dort eingeht. Die Übermittlung des 
Protokolls kann demjenigen, der den Antrag 
oder die Erklärung zu Protokoll abgegeben 
hat, mit seiner Zustimmung überlassen wer-
den. 

(3)  unverändert  

§ 141 § 141 

Anordnung des persönlichen Erschei-
nens 

Anordnung des persönlichen Erschei-
nens 

(1) Das Gericht soll das persönliche 
Erscheinen beider Parteien anordnen, wenn 
dies zur Aufklärung des Sachverhalts gebo-
ten erscheint. Ist einer Partei wegen großer 
Entfernung oder aus sonstigem wichtigen 
Grund die persönliche Wahrnehmung des 
Termins nicht zuzumuten, so sieht das Ge-
richt von der Anordnung ihres Erscheinens 
ab. 

(1) Das Gericht soll das persönliche 
Erscheinen beider Parteien anordnen, wenn 
dies zur Aufklärung des Sachverhalts gebo-
ten erscheint. Das Gericht kann das per-
sönliche Erscheinen auch als Teilnahme 
an einer Videoverhandlung nach § 128a 
anordnen. Ist einer Partei aus wichtigem 
Grund das persönliche Erscheinen in 
dem Termin nicht zuzumuten, so sieht das 
Gericht von der Anordnung ihres persönli-
chen Erscheinens ab. 

(2) Wird das Erscheinen angeordnet, 
so ist die Partei von Amts wegen zu laden. 
Die Ladung ist der Partei selbst mitzuteilen, 
auch wenn sie einen Prozessbevollmächtig-
ten bestellt hat; der Zustellung bedarf die 
Ladung nicht. 

(2) unverändert  

(3) Bleibt die Partei im Termin aus, so 
kann gegen sie Ordnungsgeld wie gegen ei-
nen im Vernehmungstermin nicht erschie-
nenen Zeugen festgesetzt werden. Dies gilt 
nicht, wenn die Partei zur Verhandlung ei-
nen Vertreter entsendet, der zur Aufklärung 
des Tatbestandes in der Lage und zur Ab-
gabe der gebotenen Erklärungen, insbeson-
dere zu einem Vergleichsabschluss, er-
mächtigt ist. Die Partei ist auf die Folgen ih-
res Ausbleibens in der Ladung hinzuweisen. 

(3) unverändert  

§ 160 § 160 

Inhalt des Protokolls Inhalt des Protokolls 

(1) Das Protokoll enthält  (1) Das Protokoll enthält  
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1. den Ort und den Tag der Verhandlung; 1. den Ort und den Tag der Verhandlung; 

2. die Namen der Richter, des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle und des 
etwa zugezogenen Dolmetschers; 

2. die Namen der Richter, des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle und des 
etwa zugezogenen Dolmetschers; 

3. die Bezeichnung des Rechtsstreits; 3. die Bezeichnung des Rechtsstreits; 

4. die Namen der erschienenen Parteien, 
Nebenintervenienten, Vertreter, Bevoll-
mächtigten, Beistände, Zeugen und 
Sachverständigen und im Falle des 
§ 128a den Ort, von dem aus sie an der 
Verhandlung teilnehmen; 

4. die Namen der erschienenen Parteien, 
Nebenintervenienten, Vertreter, Bevoll-
mächtigten, Beistände, Zeugen und 
Sachverständigen und im Fall der §§ 
128a und 284 Absatz 2 Satz 1 die An-
gabe, wer an der Verhandlung oder 
der Beweisaufnahme per Bild- und 
Tonübertragung teilgenommen hat; 

5. die Angabe, dass öffentlich verhandelt 
oder die Öffentlichkeit ausgeschlossen 
worden ist. 

5. die Angabe, dass öffentlich verhandelt 
oder die Öffentlichkeit ausgeschlossen 
worden ist; 

 6. in den Fällen des § 128a Absatz 5 
Satz 1 bei öffentlichen Verhandlun-
gen die Feststellung, dass die Öf-
fentlichkeit nach § 128a Absatz 5 
Satz 3 hergestellt wurde. 

 Im Fall des § 128a Absatz 5 Satz 1 ist der 
Ort der Verhandlung nach Satz 1 Num-
mer 1 derjenige Ort, von dem aus der 
Vorsitzende die Verhandlung leitet 

(2) Die wesentlichen Vorgänge der 
Verhandlung sind aufzunehmen. 

(2) unverändert  

(3) Im Protokoll sind festzustellen  (3) unverändert  

1. Anerkenntnis, Anspruchsverzicht und 
Vergleich; 

1. unverändert  

2. die Anträge; 2. unverändert  

3. Geständnis und Erklärung über einen 
Antrag auf Parteivernehmung sowie 
sonstige Erklärungen, wenn ihre Fest-
stellung vorgeschrieben ist; 

3. unverändert  

4. die Aussagen der Zeugen, Sachver-
ständigen und vernommenen Parteien; 
bei einer wiederholten Vernehmung 
braucht die Aussage nur insoweit in das 
Protokoll aufgenommen zu werden, als 
sie von der früheren abweicht; 

4. unverändert  

5. das Ergebnis eines Augenscheins; 5. unverändert  
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6. die Entscheidungen (Urteile, Be-
schlüsse und Verfügungen) des Ge-
richts; 

6. unverändert  

7. die Verkündung der Entscheidungen; 7. unverändert  

8. die Zurücknahme der Klage oder eines 
Rechtsmittels; 

8. unverändert  

9. der Verzicht auf Rechtsmittel; 9. unverändert  

10. das Ergebnis der Güteverhandlung. 10. unverändert  

(4) Die Beteiligten können beantragen, 
dass bestimmte Vorgänge oder Äußerun-
gen in das Protokoll aufgenommen werden. 
Das Gericht kann von der Aufnahme abse-
hen, wenn es auf die Feststellung des Vor-
gangs oder der Äußerung nicht ankommt. 
Dieser Beschluss ist unanfechtbar; er ist in 
das Protokoll aufzunehmen. 

(4) unverändert  

(5) Der Aufnahme in das Protokoll 
steht die Aufnahme in eine Schrift gleich, die 
dem Protokoll als Anlage beigefügt und in 
ihm als solche bezeichnet ist. 

(5) unverändert  

§ 160a § 160a 

Vorläufige Protokollaufzeichnung Vorläufige Protokollaufzeichnung 

(1) Der Inhalt des Protokolls kann in ei-
ner gebräuchlichen Kurzschrift, durch ver-
ständliche Abkürzungen oder auf einem 
Ton- oder Datenträger vorläufig aufgezeich-
net werden. 

(1) Der Inhalt des Protokolls kann vor-
läufig aufgezeichnet werden. Auf Antrag 
einer Partei oder eines Nebeninterve-
nienten sollen Aussagen nach § 160 Ab-
satz 3 Nummer 4 in Verfahren, deren 
Streitgegenstand einen Wert von fünftau-
send Euro übersteigt, unmittelbar in Ton 
oder in Bild und Ton vorläufig aufge-
zeichnet werden. Die Ablehnung eines 
Antrags nach Satz 2 ist zu begründen. 
Die Entscheidung ist nicht anfechtbar. 
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(2) Das Protokoll ist in diesem Fall un-
verzüglich nach der Sitzung herzustellen. 
Soweit Feststellungen nach § 160 Abs. 3 Nr. 
4 und 5 mit einem Tonaufnahmegerät vor-
läufig aufgezeichnet worden sind, braucht 
lediglich dies in dem Protokoll vermerkt zu 
werden. Das Protokoll ist um die Feststel-
lungen zu ergänzen, wenn eine Partei dies 
bis zum rechtskräftigen Abschluss des Ver-
fahrens beantragt oder das Rechtsmittelge-
richt die Ergänzung anfordert. Sind Feststel-
lungen nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 unmittelbar 
aufgenommen und ist zugleich das wesent-
liche Ergebnis der Aussagen vorläufig auf-
gezeichnet worden, so kann eine Ergän-
zung des Protokolls nur um das wesentliche 
Ergebnis der Aussagen verlangt werden. 

(2) Das Protokoll ist in diesem Fall un-
verzüglich nach der Sitzung herzustellen. 
Wenn Aussagen nach § 160 Absatz 3 
Nummer 4 oder das Ergebnis eines Au-
genscheins nach § 160 Absatz 3 Nummer 
5 in Ton oder in Bild und Ton vorläufig auf-
gezeichnet worden sind, muss lediglich dies 
in dem Protokoll vermerkt werden. Das Pro-
tokoll ist um den Inhalt der vorläufigen 
Aufzeichnungen zu ergänzen, wenn eine 
Partei dies bis zum rechtskräftigen Ab-
schluss des Verfahrens beantragt oder das 
Rechtsmittelgericht die Ergänzung anfor-
dert. Sind Feststellungen nach § 160 Abs. 3 
Nr. 4 unmittelbar aufgenommen und ist zu-
gleich das wesentliche Ergebnis der Aussa-
gen vorläufig aufgezeichnet worden, so 
kann eine Ergänzung des Protokolls nur um 
das wesentliche Ergebnis der Aussagen 
verlangt werden. 

(3) Die vorläufigen Aufzeichnungen 
sind zu den Prozessakten zu nehmen oder, 
wenn sie sich nicht dazu eignen, bei der Ge-
schäftsstelle mit den Prozessakten aufzube-
wahren. Aufzeichnungen auf Ton- oder Da-
tenträgern können gelöscht werden,  

(3) Die vorläufigen Aufzeichnungen 
sind zu den Prozessakten zu nehmen oder, 
wenn sie sich nicht dazu eignen, bei der Ge-
schäftsstelle mit den Prozessakten aufzube-
wahren. Vorläufige Aufzeichnungen sind 
nach rechtskräftigem Abschluss oder 
sonstiger Beendigung des Verfahrens zu 
vernichten. Ist die Nutzung der vorläufi-
gen Aufzeichnungen in einem anderen 
Verfahren zu erwarten, kann der Vorsit-
zende deren Aufbewahrung bis längs-
tens zum Ende der Aktenaufbewah-
rungsfrist anordnen. 

1. soweit das Protokoll nach der Sitzung 
hergestellt oder um die vorläufig aufge-
zeichneten Feststellungen ergänzt ist, 
wenn die Parteien innerhalb eines Mo-
nats nach Mitteilung der Abschrift keine 
Einwendungen erhoben haben; 

 

2. nach rechtskräftigem Abschluss des 
Verfahrens. 

 

Soweit das Gericht über eine zentrale Da-
tenspeichereinrichtung verfügt, können die 
vorläufigen Aufzeichnungen an Stelle der 
Aufbewahrung nach Satz 1 auf der zentra-
len Datenspeichereinrichtung gespeichert 
werden. 

Soweit das Gericht über eine zentrale Da-
tenspeichereinrichtung verfügt, können die 
vorläufigen Aufzeichnungen an Stelle der 
Aufbewahrung nach Satz 1 auf der zentra-
len Datenspeichereinrichtung gespeichert 
werden. 

(4) Die endgültige Herstellung durch 
Aufzeichnung auf Datenträger in der Form 
des § 130b ist möglich. 

(4) unverändert  
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 (5) Einsicht in die vorläufigen Auf-
zeichnungen in Ton oder in Bild und Ton 
wird durch den Vorsitzenden in entspre-
chender Anwendung des § 299 Absatz 3 
gewährt. 

§ 162 § 162 

Genehmigung des Protokolls Genehmigung des Protokolls 

(1) Das Protokoll ist insoweit, als es 
Feststellungen nach § 160 Abs. 3 Nr. 1, 3, 
4, 5, 8, 9 oder zu Protokoll erklärte Anträge 
enthält, den Beteiligten vorzulesen oder zur 
Durchsicht vorzulegen. Ist der Inhalt des 
Protokolls nur vorläufig aufgezeichnet wor-
den, so genügt es, wenn die Aufzeichnun-
gen vorgelesen oder abgespielt werden. In 
dem Protokoll ist zu vermerken, dass dies 
geschehen und die Genehmigung erteilt ist 
oder welche Einwendungen erhoben wor-
den sind. 

(1) Das Protokoll ist insoweit, als es 
Feststellungen nach § 160 Abs. 3 Nr. 1, 3, 
4, 5, 8, 9 oder zu Protokoll erklärte Anträge 
enthält, den Beteiligten vorzulesen, zur 
Durchsicht vorzulegen oder zur Durch-
sicht auf einem Bildschirm anzuzeigen. 
Ist der Inhalt des Protokolls nur vorläufig 
aufgezeichnet worden, so genügt es, wenn 
die Aufzeichnungen vorgelesen oder abge-
spielt werden. In dem Protokoll ist zu ver-
merken, dass dies geschehen und die Ge-
nehmigung erteilt ist oder welche Einwen-
dungen erhoben worden sind. 

(2) Feststellungen nach § 160 Abs. 3 
Nr. 4 brauchen nicht abgespielt zu werden, 
wenn sie in Gegenwart der Beteiligten un-
mittelbar aufgezeichnet worden sind; der 
Beteiligte, dessen Aussage aufgezeichnet 
ist, kann das Abspielen verlangen. Soweit 
Feststellungen nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 und 
5 in Gegenwart der Beteiligten diktiert wor-
den sind, kann das Abspielen, das Vorlesen 
oder die Vorlage zur Durchsicht unterblei-
ben, wenn die Beteiligten nach der Auf-
zeichnung darauf verzichten; in dem Proto-
koll ist zu vermerken, dass der Verzicht aus-
gesprochen worden ist. 

(2) Aussagen nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 
brauchen nicht abgespielt zu werden, wenn 
sie in Gegenwart der Beteiligten unmittelbar 
aufgezeichnet worden sind; der Beteiligte, 
dessen Aussage aufgezeichnet ist, kann 
das Abspielen verlangen. Soweit Aussa-
gen nach § 160 Absatz 3 Nummer 4 oder 
das Ergebnis eines Augenscheins nach 
§ 160 Absatz 3 Nummer 5 in Gegenwart 
der Beteiligten und in Form einer Zusam-
menfassung der wesentlichen Ergeb-
nisse aufgezeichnet worden sind, kann 
das Abspielen, das Vorlesen, die Vorlage 
zur Durchsicht oder die Anzeige auf ei-
nem Bildschirm unterbleiben, wenn die 
Beteiligten nach der Aufzeichnung darauf 
verzichten; in dem Protokoll ist zu vermer-
ken, dass der Verzicht ausgesprochen wor-
den ist. 
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§ 163 § 163 

Unterschreiben des Protokolls Unterschreiben des Protokolls 

(1) Das Protokoll ist von dem Vorsit-
zenden und von dem Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle zu unterschreiben. Ist der 
Inhalt des Protokolls ganz oder teilweise mit 
einem Tonaufnahmegerät vorläufig aufge-
zeichnet worden, so hat der Urkundsbeamte 
der Geschäftsstelle die Richtigkeit der Über-
tragung zu prüfen und durch seine Unter-
schrift zu bestätigen; dies gilt auch dann, 
wenn der Urkundsbeamte der Geschäfts-
stelle zur Sitzung nicht zugezogen war. 

(1) Das Protokoll ist von dem Vorsit-
zenden und von dem Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle zu unterschreiben. Ist der 
Inhalt des Protokolls ganz oder teilweise in 
Ton oder in Bild und Ton vorläufig aufge-
zeichnet worden, so hat der Urkundsbeamte 
der Geschäftsstelle die Richtigkeit der Über-
tragung zu prüfen und durch seine Unter-
schrift zu bestätigen; dies gilt auch dann, 
wenn der Urkundsbeamte der Geschäfts-
stelle zur Sitzung nicht zugezogen war. 

(2) Ist der Vorsitzende verhindert, so 
unterschreibt für ihn der älteste beisitzende 
Richter; war nur ein Richter tätig und ist die-
ser verhindert, so genügt die Unterschrift 
des zur Protokollführung zugezogenen Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle. Ist die-
ser verhindert, so genügt die Unterschrift 
des Richters. Der Grund der Verhinderung 
soll im Protokoll vermerkt werden. 

(2) unverändert  

§ 219 § 219 

Terminsort Terminsort 

(1) Die Termine werden an der Ge-
richtsstelle abgehalten, sofern nicht die Ein-
nahme eines Augenscheins an Ort und 
Stelle, die Verhandlung mit einer am Er-
scheinen vor Gericht verhinderten Person o-
der eine sonstige Handlung erforderlich ist, 
die an der Gerichtsstelle nicht vorgenom-
men werden kann. 

(1) Die Termine werden an der Ge-
richtsstelle abgehalten, sofern nicht die Ein-
nahme eines Augenscheins an Ort und 
Stelle, die Verhandlung mit einer am Er-
scheinen vor Gericht verhinderten Person o-
der eine sonstige Handlung erforderlich ist, 
die an der Gerichtsstelle nicht vorgenom-
men werden kann. In den Fällen des § 
128a Absatz 5 Satz 1 ist Gerichtsstelle 
derjenige Ort, von dem aus der Vorsit-
zende die Videoverhandlung leitet. 

(2) Der Bundespräsident ist nicht ver-
pflichtet, persönlich an der Gerichtsstelle zu 
erscheinen. 

(2) unverändert  
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§ 227 § 227 

Terminsänderung Terminsänderung 

(1) Aus erheblichen Gründen kann ein 
Termin aufgehoben oder verlegt sowie eine 
Verhandlung vertagt werden. Erhebliche 
Gründe sind insbesondere nicht  

(1) Aus erheblichen Gründen kann ein 
Termin aufgehoben oder verlegt sowie eine 
Verhandlung vertagt werden. Erhebliche 
Gründe sind insbesondere nicht  

1. das Ausbleiben einer Partei oder die 
Ankündigung, nicht zu erscheinen, 
wenn nicht das Gericht dafür hält, dass 
die Partei ohne ihr Verschulden am Er-
scheinen verhindert ist; 

1. das Ausbleiben einer Partei oder die 
Ankündigung, nicht zu erscheinen, 
wenn nicht das Gericht dafür hält, dass 
die Partei ohne ihr Verschulden am Er-
scheinen verhindert ist; 

2. die mangelnde Vorbereitung einer Par-
tei, wenn nicht die Partei dies genügend 
entschuldigt; 

2. die mangelnde Vorbereitung einer Par-
tei, wenn nicht die Partei dies genügend 
entschuldigt; 

3. das Einvernehmen der Parteien allein. 3. das Einvernehmen der Parteien allein. 

 Von einer Terminsänderung soll abgese-
hen werden, wenn der Termin als Video-
verhandlung nach § 128a oder als Be-
weisaufnahme nach § 284 Absatz 2 
durchgeführt werden kann und die er-
heblichen Gründe nach Satz 1 dadurch 
entfallen. 

(2) Die erheblichen Gründe sind auf 
Verlangen des Vorsitzenden, für eine Verta-
gung auf Verlangen des Gerichts glaubhaft 
zu machen. 

(2) Unverändert  

(3) Ein für die Zeit vom 1. Juli bis 31. 
August bestimmter Termin, mit Ausnahme 
eines Termins zur Verkündung einer Ent-
scheidung, ist auf Antrag innerhalb einer 
Woche nach Zugang der Ladung oder Ter-
minsbestimmung zu verlegen. Dies gilt nicht 
für  

(3) Unverändert  

1. Arrestsachen oder die eine einstweilige 
Verfügung oder einstweilige Anordnung 
betreffenden Sachen, 

1. Unverändert  

2. Streitigkeiten wegen Überlassung, Be-
nutzung, Räumung oder Herausgabe 
von Räumen oder wegen Fortsetzung 
des Mietverhältnisses über Wohnraum 
auf Grund der §§ 574 bis 574b des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs, 

2. Unverändert  

3. (weggefallen) 3. Unverändert  
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4. Wechsel- oder Scheckprozesse, 4. Unverändert  

5. Bausachen, wenn über die Fortsetzung 
eines angefangenen Baues gestritten 
wird, 

5. Unverändert  

6. Streitigkeiten wegen Überlassung oder 
Herausgabe einer Sache an eine Per-
son, bei der die Sache nicht der Pfän-
dung unterworfen ist, 

6. Unverändert  

7. Zwangsvollstreckungsverfahren oder 7. Unverändert  

8. Verfahren der Vollstreckbarerklärung o-
der zur Vornahme richterlicher Hand-
lungen im Schiedsverfahren; 

8. Unverändert  

dabei genügt es, wenn nur einer von mehre-
ren Ansprüchen die Voraussetzungen er-
füllt. Wenn das Verfahren besonderer Be-
schleunigung bedarf, ist dem Verlegungsan-
trag nicht zu entsprechen. 

 

(4) Über die Aufhebung sowie Verle-
gung eines Termins entscheidet der Vorsit-
zende ohne mündliche Verhandlung; über 
die Vertagung einer Verhandlung entschei-
det das Gericht. Die Entscheidung ist kurz 
zu begründen. Sie ist unanfechtbar. 

(4) unverändert  

§ 253 § 253 

Klageschrift Klageschrift 

(1) Die Erhebung der Klage erfolgt 
durch Zustellung eines Schriftsatzes (Klage-
schrift). 

(1) unverändert  

(2) Die Klageschrift muss enthalten:  (2) unverändert  

1. die Bezeichnung der Parteien und des 
Gerichts; 

1. unverändert  

2. die bestimmte Angabe des Gegenstan-
des und des Grundes des erhobenen 
Anspruchs, sowie einen bestimmten 
Antrag. 

2. unverändert  

(3) Die Klageschrift soll ferner enthal-
ten: 

(3) Die Klageschrift soll ferner enthal-
ten: 
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1. die Angabe, ob der Klageerhebung der 
Versuch einer Mediation oder eines an-
deren Verfahrens der außergerichtli-
chen Konfliktbeilegung vorausgegan-
gen ist, sowie eine Äußerung dazu, ob 
einem solchen Verfahren Gründe ent-
gegenstehen; 

1. die Angabe, ob der Klageerhebung der 
Versuch einer Mediation oder eines an-
deren Verfahrens der außergerichtli-
chen Konfliktbeilegung vorausgegan-
gen ist, sowie eine Äußerung dazu, ob 
einem solchen Verfahren Gründe ent-
gegenstehen; 

2. die Angabe des Wertes des Streitge-
genstandes, wenn hiervon die Zustän-
digkeit des Gerichts abhängt und der 
Streitgegenstand nicht in einer be-
stimmten Geldsumme besteht; 

2. die Angabe des Wertes des Streitge-
genstandes, wenn hiervon die Zustän-
digkeit des Gerichts abhängt und der 
Streitgegenstand nicht in einer be-
stimmten Geldsumme besteht; 

3. eine Äußerung dazu, ob einer Entschei-
dung der Sache durch den Einzelrichter 
Gründe entgegenstehen. 

3. eine Äußerung dazu, ob einer Entschei-
dung der Sache durch den Einzelrichter 
Gründe entgegenstehen; 

 4. eine Äußerung dazu, ob gegen die 
Durchführung einer mündlichen Ver-
handlung als Videoverhandlung (§ 
128a) Bedenken bestehen. 

(4) Außerdem sind die allgemeinen 
Vorschriften über die vorbereitenden 
Schriftsätze auch auf die Klageschrift anzu-
wenden. 

(4) unverändert  

(5) Die Klageschrift sowie sonstige An-
träge und Erklärungen einer Partei, die zu-
gestellt werden sollen, sind bei dem Gericht 
schriftlich unter Beifügung der für ihre Zu-
stellung oder Mitteilung erforderlichen Zahl 
von Abschriften einzureichen. Einer Beifü-
gung von Abschriften bedarf es nicht, soweit 
die Klageschrift elektronisch eingereicht 
wird. 

(5) unverändert  
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§ 277 § 277 

Klageerwiderung; Replik Klageerwiderung; Replik 

(1) In der Klageerwiderung hat der Be-
klagte seine Verteidigungsmittel vorzubrin-
gen, soweit es nach der Prozesslage einer 
sorgfältigen und auf Förderung des Verfah-
rens bedachten Prozessführung entspricht. 
Die Klageerwiderung soll ferner eine Äuße-
rung dazu enthalten, ob einer Entscheidung 
der Sache durch den Einzelrichter Gründe 
entgegenstehen. 

(1) In der Klageerwiderung hat der Be-
klagte seine Verteidigungsmittel vorzubrin-
gen, soweit es nach der Prozesslage einer 
sorgfältigen und auf Förderung des Verfah-
rens bedachten Prozessführung entspricht. 
Die Klageerwiderung soll ferner eine Äuße-
rung dazu enthalten,  

1. ob einer Entscheidung der Sache 
durch den Einzelrichter Gründe entge-
genstehen; 

2. ob gegen die Durchführung einer 
mündlichen Verhandlung als Videover-
handlung (§ 128a) Bedenken bestehen. 

(2) Der Beklagte ist darüber, dass die 
Klageerwiderung durch den zu bestellenden 
Rechtsanwalt bei Gericht einzureichen ist, 
und über die Folgen einer Fristversäumung 
zu belehren. 

(2) unverändert  

(3) Die Frist zur schriftlichen Klage-
erwiderung nach § 275 Abs. 1 Satz 1, Abs. 
3 beträgt mindestens zwei Wochen. 

(3) unverändert  

(4) Für die schriftliche Stellungnahme 
auf die Klageerwiderung gelten Absatz 1 
Satz 1 und Absätze 2 und 3 entsprechend. 

(4) Unverändert  

§ 278 § 278 

Gütliche Streitbeilegung, Güteverhand-
lung, Vergleich 

Gütliche Streitbeilegung, Güteverhand-
lung, Vergleich 

(1) Das Gericht soll in jeder Lage des 
Verfahrens auf eine gütliche Beilegung des 
Rechtsstreits oder einzelner Streitpunkte 
bedacht sein. 

(1) unverändert  
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(2) Der mündlichen Verhandlung geht 
zum Zwecke der gütlichen Beilegung des 
Rechtsstreits eine Güteverhandlung voraus, 
es sei denn, es hat bereits ein Einigungsver-
such vor einer außergerichtlichen Gütestelle 
stattgefunden oder die Güteverhandlung er-
scheint erkennbar aussichtslos. Das Gericht 
hat in der Güteverhandlung den Sach- und 
Streitstand mit den Parteien unter freier 
Würdigung aller Umstände zu erörtern und, 
soweit erforderlich, Fragen zu stellen. Die 
erschienenen Parteien sollen hierzu persön-
lich gehört werden. § 128a Absatz 1 und 3 
gilt entsprechend. 

(2) Der mündlichen Verhandlung geht 
zum Zwecke der gütlichen Beilegung des 
Rechtsstreits eine Güteverhandlung voraus, 
es sei denn, es hat bereits ein Einigungsver-
such vor einer außergerichtlichen Gütestelle 
stattgefunden oder die Güteverhandlung er-
scheint erkennbar aussichtslos. Das Gericht 
hat in der Güteverhandlung den Sach- und 
Streitstand mit den Parteien unter freier 
Würdigung aller Umstände zu erörtern und, 
soweit erforderlich, Fragen zu stellen. Die 
erschienenen Parteien sollen hierzu persön-
lich gehört werden. § 128a gilt entspre-
chend. 

(3) Für die Güteverhandlung sowie für 
weitere Güteversuche soll das persönliche 
Erscheinen der Parteien angeordnet wer-
den. § 141 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 3 gilt 
entsprechend. 

(3) Für die Güteverhandlung sowie für 
weitere Güteversuche soll das persönliche 
Erscheinen der Parteien angeordnet wer-
den. § 141 Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie 
Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(4) Erscheinen beide Parteien in der 
Güteverhandlung nicht, ist das Ruhen des 
Verfahrens anzuordnen. 

(4) unverändert  

(5) Das Gericht kann die Parteien für 
die Güteverhandlung sowie für weitere Gü-
teversuche vor einen hierfür bestimmten 
und nicht entscheidungsbefugten Richter 
(Güterichter) verweisen. Der Güterichter 
kann alle Methoden der Konfliktbeilegung 
einschließlich der Mediation einsetzen. 

(5) unverändert  

(6) Ein gerichtlicher Vergleich kann 
auch dadurch geschlossen werden, dass 
die Parteien dem Gericht einen schriftlichen 
Vergleichsvorschlag unterbreiten oder ei-
nen schriftlichen oder zu Protokoll der 
mündlichen Verhandlung erklärten Ver-
gleichsvorschlag des Gerichts durch Schrift-
satz oder durch Erklärung zu Protokoll der 
mündlichen Verhandlung gegenüber dem 
Gericht annehmen. Das Gericht stellt das 
Zustandekommen und den Inhalt eines 
nach Satz 1 geschlossenen Vergleichs 
durch Beschluss fest. § 164 gilt entspre-
chend. 

(6) unverändert  
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§ 284 § 284 

Beweisaufnahme Beweisaufnahme 

Die Beweisaufnahme und die Anord-
nung eines besonderen Beweisaufnahme-
verfahrens durch Beweisbeschluss wird 
durch die Vorschriften des fünften bis elften 
Titels bestimmt. Mit Einverständnis der Par-
teien kann das Gericht die Beweise in der 
ihm geeignet erscheinenden Art aufneh-
men. Das Einverständnis kann auf einzelne 
Beweiserhebungen beschränkt werden. Es 
kann nur bei einer wesentlichen Änderung 
der Prozesslage vor Beginn der Beweiser-
hebung, auf die es sich bezieht, widerrufen 
werden. 

(1)  unverändert  

 (2)  Das Gericht kann die Beweis-
aufnahme entsprechend § 128a per Bild- 
und Tonübertragung anordnen. Satz 1 
gilt nicht für den Beweis durch Urkun-
den. Gegenüber zu vernehmenden Par-
teien und Zeugen kann zusätzlich ange-
ordnet werden, dass sich die zu verneh-
mende Person während der Vernehmung 
per Bild- und Tonübertragung an einer 
vom Gericht näher zu bestimmenden Ge-
richtsstelle auf-zuhalten hat. 

§ 310 § 310 

Termin der Urteilsverkündung Termin der Urteilsverkündung 

(1) Das Urteil wird in dem Termin, in 
dem die mündliche Verhandlung geschlos-
sen wird, oder in einem sofort anzuberau-
menden Termin verkündet. Dieser wird nur 
dann über drei Wochen hinaus angesetzt, 
wenn wichtige Gründe, insbesondere der 
Umfang oder die Schwierigkeit der Sache, 
dies erfordern. 

(1) Das Urteil wird in dem Termin, in 
dem die mündliche Verhandlung geschlos-
sen wird, oder in einem sofort anzuberau-
menden Termin verkündet. Dieser wird nur 
dann über drei Wochen hinaus angesetzt, 
wenn wichtige Gründe, insbesondere der 
Umfang oder die Schwierigkeit der Sache, 
dies erfordern. Wird die mündliche Ver-
handlung als Videoverhandlung nach 
§ 128a Absatz 5 Satz 1 durchgeführt, so 
gilt § 128a Absatz 5 Satz 3 entsprechend 
für die Urteilsverkündung in dem Termin, 
in dem die mündliche Verhandlung ge-
schlossen wird. 
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(2) Wird das Urteil nicht in dem Ter-
min, in dem die mündliche Verhandlung ge-
schlossen wird, verkündet, so muss es bei 
der Verkündung in vollständiger Form abge-
fasst sein. 

(2) unverändert  

(3) Bei einem Anerkenntnisurteil und 
einem Versäumnisurteil, die nach §§ 307, 
331 Abs. 3 ohne mündliche Verhandlung er-
gehen, wird die Verkündung durch die Zu-
stellung des Urteils ersetzt. Dasselbe gilt bei 
einem Urteil, das den Einspruch gegen ein 
Versäumnisurteil verwirft (§ 341 Abs. 2). 

(3) unverändert  

§ 377 § 377 

Zeugenladung Zeugenladung 

(1) Die Ladung der Zeugen ist von der 
Geschäftsstelle unter Bezugnahme auf den 
Beweisbeschluss auszufertigen und von 
Amts wegen mitzuteilen. Sie wird, sofern 
nicht das Gericht die Zustellung anordnet, 
formlos übermittelt. 

(1) unverändert  

(2) Die Ladung muss enthalten:  (2) Die Ladung muss enthalten:  

1. die Bezeichnung der Parteien; 1. die Bezeichnung der Parteien; 

2. den Gegenstand der Vernehmung; 2. den Gegenstand der Vernehmung; 

3. die Anweisung, zur Ablegung des Zeug-
nisses bei Vermeidung der durch das 
Gesetz angedrohten Ordnungsmittel in 
dem nach Zeit und Ort zu bezeichnen-
den Termin zu erscheinen. 

3. die Anweisung, zur Ablegung des Zeug-
nisses bei Vermeidung der durch das 
Gesetz angedrohten Ordnungsmittel in 
dem nach Zeit und Ort zu bezeichnen-
den Termin zu erscheinen; 

 4. im Fall des § 284 Absatz 2 Satz 1 die 
Anweisung, zur Ablegung des Zeug-
nisses die Bild- und Tonübertragung 
sicherzustellen, und die nach § 128a 
Absatz 3 Satz 1 zu bestimmende 
Frist. 

(3) Das Gericht kann eine schriftliche 
Beantwortung der Beweisfrage anordnen, 
wenn es dies im Hinblick auf den Inhalt der 
Beweisfrage und die Person des Zeugen für 
ausreichend erachtet. Der Zeuge ist darauf 
hinzuweisen, dass er zur Vernehmung gela-
den werden kann. Das Gericht ordnet die 
Ladung des Zeugen an, wenn es dies zur 
weiteren Klärung der Beweisfrage für not-
wendig erachtet. 

(3) unverändert  



 - 24 - Bearbeitungsstand: 21.11.2022  15:17 

 

§ 411 § 411 

Schriftliches Gutachten Schriftliches Gutachten 

(1) Wird schriftliche Begutachtung an-
geordnet, setzt das Gericht dem Sachver-
ständigen eine Frist, innerhalb derer er das 
von ihm unterschriebene Gutachten zu 
übermitteln hat. 

(1) unverändert  

(2) Versäumt ein zur Erstattung des 
Gutachtens verpflichteter Sachverständiger 
die Frist, so soll gegen ihn ein Ordnungsgeld 
festgesetzt werden. Das Ordnungsgeld 
muss vorher unter Setzung einer Nachfrist 
angedroht werden. Im Falle wiederholter 
Fristversäumnis kann das Ordnungsgeld in 
der gleichen Weise noch einmal festgesetzt 
werden. Das einzelne Ordnungsgeld darf 
3 000 Euro nicht übersteigen. § 409 Abs. 2 
gilt entsprechend. 

(2) unverändert  

(3) Das Gericht kann das Erscheinen 
des Sachverständigen anordnen, damit er 
das schriftliche Gutachten erläutere. Das 
Gericht kann auch eine schriftliche Erläute-
rung oder Ergänzung des Gutachtens an-
ordnen. 

(3) Das Gericht kann das Erscheinen 
des Sachverständigen zur Erläuterung des 
schriftlichen Gutachtens, eine schriftli-
che Erläuterung oder eine Ergänzung 
des Gutachtens anordnen. Das Erschei-
nen kann auch als Teilnahme per Bild- 
und Tonübertragung nach § 128a ange-
ordnet werden. 

(4) Die Parteien haben dem Gericht in-
nerhalb eines angemessenen Zeitraums 
ihre Einwendungen gegen das Gutachten, 
die Begutachtung betreffende Anträge und 
Ergänzungsfragen zu dem schriftlichen Gut-
achten mitzuteilen. Das Gericht kann ihnen 
hierfür eine Frist setzen; § 296 Abs. 1, 4 gilt 
entsprechend. 

(4) unverändert  

§ 492 § 492 

Beweisaufnahme Beweisaufnahme 

(1) Die Beweisaufnahme erfolgt nach 
den für die Aufnahme des betreffenden Be-
weismittels überhaupt geltenden Vorschrif-
ten. 

(1) unverändert  

(2) Das Protokoll über die Beweisauf-
nahme ist bei dem Gericht, das sie angeord-
net hat, aufzubewahren. 

(2) unverändert  
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(3) Das Gericht kann die Parteien zur 
mündlichen Erörterung laden, wenn eine Ei-
nigung zu erwarten ist; ein Vergleich ist zu 
gerichtlichem Protokoll zu nehmen. 

(3) Das Gericht kann die Parteien zur 
mündlichen Erörterung laden, wenn eine Ei-
nigung zu erwarten ist; ein Vergleich ist zu 
gerichtlichem Protokoll zu nehmen. Für den 
Erörterungstermin gilt § 128a entspre-
chend. 

§ 802f § 802f 

Verfahren zur Abnahme der Vermö-
gensauskunft 

Abnahme der Vermögensauskunft 

(1) Zur Abnahme der Vermögensaus-
kunft setzt der Gerichtsvollzieher dem 
Schuldner für die Begleichung der Forde-
rung eine Frist von zwei Wochen. Zugleich 
bestimmt er für den Fall, dass die Forderung 
nach Fristablauf nicht vollständig beglichen 
ist, einen Termin zur Abgabe der Vermö-
gensauskunft alsbald nach Fristablauf und 
lädt den Schuldner zu diesem Termin in 
seine Geschäftsräume. Der Schuldner hat 
die zur Abgabe der Vermögensauskunft er-
forderlichen Unterlagen im Termin beizu-
bringen. Der Fristsetzung nach Satz 1 be-
darf es nicht, wenn der Gerichtsvollzieher 
den Schuldner bereits zuvor zur Zahlung 
aufgefordert hat und seit dieser Aufforde-
rung zwei Wochen verstrichen sind, ohne 
dass die Aufforderung Erfolg hatte. 

 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann der 
Gerichtsvollzieher bestimmen, dass die Ab-
gabe der Vermögensauskunft in der Woh-
nung des Schuldners stattfindet. Der 
Schuldner kann dieser Bestimmung binnen 
einer Woche gegenüber dem Gerichtsvoll-
zieher widersprechen. Andernfalls gilt der 
Termin als pflichtwidrig versäumt, wenn der 
Schuldner in diesem Termin aus Gründen, 
die er zu vertreten hat, die Vermögensaus-
kunft nicht abgibt. 
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(3) Mit der Terminsladung ist der 
Schuldner über die nach § 802c Abs. 2 er-
forderlichen Angaben zu belehren. Der 
Schuldner ist über seine Rechte und Pflich-
ten nach den Absätzen 1 und 2, über die 
Folgen einer unentschuldigten Termins-
säumnis oder einer Verletzung seiner Aus-
kunftspflichten sowie über die Möglichkeit 
der Einholung von Auskünften Dritter nach § 
802l und der Eintragung in das Schuldner-
verzeichnis bei Abgabe der Vermögensaus-
kunft nach § 882c zu belehren. 

 

(4) Zahlungsaufforderungen, Ladun-
gen, Bestimmungen und Belehrungen nach 
den Absätzen 1 bis 3 sind dem Schuldner 
zuzustellen, auch wenn dieser einen Pro-
zessbevollmächtigten bestellt hat; einer Mit-
teilung an den Prozessbevollmächtigten be-
darf es nicht. Dem Gläubiger ist die Ter-
minsbestimmung nach Maßgabe des § 357 
Abs. 2 mitzuteilen. 

 

(5) Der Gerichtsvollzieher errichtet in 
einem elektronischen Dokument eine Auf-
stellung mit den nach § 802c Absatz 1 und 
2 erforderlichen Angaben (Vermögensver-
zeichnis). Diese Angaben sind dem Schuld-
ner vor Abgabe der Versicherung nach § 
802c Abs. 3 vorzulesen oder zur Durchsicht 
auf einem Bildschirm wiederzugeben. Dem 
Schuldner ist auf Verlangen ein Ausdruck zu 
erteilen. 

 

(6) Der Gerichtsvollzieher hinterlegt 
das Vermögensverzeichnis bei dem zentra-
len Vollstreckungsgericht nach § 802k Abs. 
1 und leitet dem Gläubiger unverzüglich ei-
nen Ausdruck zu. Der Ausdruck muss den 
Vermerk enthalten, dass er mit dem Inhalt 
des Vermögensverzeichnisses überein-
stimmt; § 802d Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 gilt 
entsprechend. 
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 (1) Die Abnahme der Vermö-
gensauskunft ist nur zulässig, wenn 

1. der Gerichtsvollzieher zuvor den 
Schuldner zur Zahlung aufgefordert 
hat, 

2. seit der Zahlungsaufforderung nach 
Nummer 1 mindestens zwei Wochen 
vergangen sind und 

3. die Forderung nicht vollständig be-
glichen worden ist. 

 (2) Der Gerichtsvollzieher be-
stimmt einen Termin zur Abnahme der 
Vermögensauskunft und lädt den 
Schuldner hierzu. Der Termin findet als-
bald nach Ablauf der Frist nach Absatz 1 
Nummer 2 statt, und lädt den Schuldner 
zu diesem Termin. Die Ladung des 
Schuldners zu dem Termin darf frühes-
tens mit der Zahlungsaufforderung nach 
Absatz 1 Nummer 1 erfolgen. Der Ge-
richtsvollzieher bestimmt, ob der Termin 

1. in seinen Geschäftsräumen, 

2. in der Wohnung des Schuldners, 

3. an einem geeigneten sonstigen Ort 
 oder 

4.  per Bild- und Tonübertragung 

stattfindet. 

 (3) Bestimmt der Gerichtsvoll-
zieher nach Absatz 2 Satz 4 Nummer 4, 
dass der Termin per Bild- und Tonüber-
tragung stattfindet, wird die Abnahme 
der Vermögensauskunft zeitgleich in 
Bild und Ton an diejenigen Orte übertra-
gen, an denen sich der Schuldner und 
der Gerichtsvollzieher aufhalten. Sofern 
der Gläubiger oder sonstige zur Teil-
nahme an dem Termin berechtigte Perso-
nen an dem Termin teilnehmen, wird die 
Abnahme der Vermögensauskunft auch 
an diejenigen Orte übertragen, an denen 
sich diese Personen aufhalten. Die Über-
tragung wird nicht aufgezeichnet. 
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  (4) Der Schuldner kann einer 
Bestimmung eines Termins nach Ab-
satz 2 Satz 4 Nummer 2 bis 4 innerhalb 
einer Woche gegenüber dem Gerichts-
vollzieher widersprechen. Der Schuldner 
hat die zur Abnahme der Vermögensaus-
kunft erforderlichen Unterlagen im Ter-
min beizubringen. Wird die Vermö-
gensauskunft in dem Termin nicht abge-
geben, so ist dies nur dann nicht pflicht-
widrig, wenn 

1. der Schuldner nachweist, dass er die 
Nichtabgabe der Vermögensaus-
kunft in diesem Termin nicht zu ver-
treten hat, 

2. der Schuldner einer Bestimmung 
nach Absatz 2 Satz 4 Nummer 2 bis 4 
widersprochen hat oder 

3. der Schuldner im Fall einer Bestim-
mung nach Absatz 2 Satz 4 Num-
mer 4 darlegt, dass die Nichtabgabe 
der Vermögensauskunft auf techni-
schen Problemen beruht. 
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 (5) Mit der Terminsladung ist 
der Schuldner über Folgendes zu beleh-
ren: 

1. die nach § 802c Absatz 1 und 2 erfor-
derlichen Angaben, 

2. im Fall der Terminsbestimmung 
nach Absatz 2 Satz 4 Nummer 2 bis 4 
sein Recht, der Terminsbestimmung 
nach Absatz 4 Satz 1 zu widerspre-
chen, 

3. im Fall der Terminsbestimmung 
nach Absatz 2 Satz 4 Nummer 4 das 
Aufzeichnungsverbot des Absat-
zes 3 Satz 3, 

4. die Pflicht nach Absatz 4 Satz 2, die 
erforderlichen Unterlagen beizubrin-
gen, 

5. die Folgen einer pflichtwidrigen 
Nichtabgabe der Vermögensaus-
kunft, 

6. die Möglichkeit der Einholung von 
Auskünften Dritter nach § 802l und 

7. die Eintragung in das Schuldnerver-
zeichnis nach § 882c bei Abgabe der 
Vermögensauskunft. 

 (6) Zahlungsaufforderungen, 
Ladungen, Bestimmungen und Beleh-
rungen nach den Absätzen 1 bis 5 sind 
dem Schuldner zuzustellen, auch wenn 
dieser einen Prozessbevollmächtigten 
bestellt hat; einer Mitteilung dieser In-
halte an den Prozessbevollmächtigten 
bedarf es nicht. Dem Gläubiger ist die 
Terminsbestimmung nach Maßgabe des 
§ 357 Absatz 2 mitzuteilen sowie im Fall 
der Terminsbestimmung nach Absatz 2 
Satz 4 Nummer 4 ein Hinweis auf das 
Aufzeichnungsverbot zu geben. 
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 (7) Der Gerichtsvollzieher er-
richtet in einem elektronischen Doku-
ment eine Aufstellung mit den nach 
§ 802c Absatz 1 und 2 erforderlichen An-
gaben (Vermögensverzeichnis). Diese 
Angaben sind dem Schuldner vor Ab-
gabe der Versicherung nach § 802c Ab-
satz 3 vorzulesen oder zur Durchsicht 
auf einem Bildschirm anzuzeigen. Dem 
Schuldner ist auf Verlangen ein Aus-
druck zu erteilen; § 802d Absatz 2 gilt 
entsprechend. 

 (8) Der Gerichtsvollzieher hin-
terlegt das Vermögensverzeichnis bei 
dem zentralen Vollstreckungsgericht 
nach § 802k Absatz 1. Er leitet dem Gläu-
biger unverzüglich einen Ausdruck zu; 
§ 802d Absatz 2 gilt entsprechend. Der 
Ausdruck und das elektronische Doku-
ment müssen den Vermerk enthalten, 
dass sie mit dem Inhalt des Vermögens-
verzeichnisses übereinstimmen; § 802d 
Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

§ 1100 § 1100 

Mündliche Verhandlung Mündliche Verhandlung 

(1) Das Gericht kann den Parteien so-
wie ihren Bevollmächtigten und Beiständen 
gestatten, sich während einer Verhandlung 
an einem anderen Ort aufzuhalten und dort 
Verfahrenshandlungen vorzunehmen. § 
128a Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1 bleibt 
unberührt. 

(1) Im Fall einer Videoverhandlung 
nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 
861/2007 ist nur § 128a Absatz 5 und 6 
anwendbar. 

(2) Die Bestimmung eines frühen ers-
ten Termins zur mündlichen Verhandlung (§ 
275) ist ausgeschlossen. 

(2) unverändert  

§ 1101 § 1101 

Beweisaufnahme Beweisaufnahme 

(1) Das Gericht kann die Beweise in 
der ihm geeignet erscheinenden Art aufneh-
men, soweit Artikel 9 Abs. 2 bis 4 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 861/2007 nichts anderes 
bestimmt. 

(1) Unverändert  
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(2) Das Gericht kann einem Zeugen, 
Sachverständigen oder einer Partei gestat-
ten, sich während einer Vernehmung an ei-
nem anderen Ort aufzuhalten. § 128a Abs. 
2 Satz 2, 3 und Abs. 3 Satz 1 bleibt unbe-
rührt. 

(2) Im Fall einer Beweisaufnahme 
per Bild- und Tonübertragung nach Arti-
kel 9 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 861/2007 ist nur § 128a Absatz 5 
und 6 in Verbindung mit § 284 Absatz 2 
Satz 1 anwendbar. 

 


